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§ 298 VAG 2016 Zusammenarbeit mit
Behorden von Drittlandern

VAG 2016 - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die FMA kann Uber die der Beaufsichtigung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegenden
Unternehmen (8 1 Abs. 1) den Behdrden, denen die Beaufsichtigung von Drittland-Versicherungs- oder Drittland-
Ruckversicherungsunternehmen, Kreditinstituten und sonstigen Finanzinstituten mit Sitz in einem Drittland sowie
von Finanzmarkten in Drittlandern obliegt, die fir die Zwecke des 8 294 Abs. 4 bendtigten Informationen
Ubermitteln. Mitumfasst sind auch Informationen Uber die Aktionare, die Mitglieder des Vorstands, des
Aufsichtsrats, des Verwaltungsrats und die geschaftsfihrenden Direktoren dieser Unternehmen.

2. (2)Die Ubermittlung von Informationen ist nur zuléssig, sofern diese Behérden einer dem Berufsgeheimnis
gemal3 Art. 64 der Richtlinie 2009/138/EG entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen oder sich zu einer
solchen verpflichtet haben und die Ubermittlung personenbezogener Daten im Einklang mit Kapitel V der
Verordnung (EU) 2016/679 steht. Wenn Informationen betroffen sind, die der FMA von der Aufsichtsbehdrde
eines anderen Mitgliedstaats Ubermittelt wurden, dirfen diese nur mit der ausdrtcklichen Zustimmung dieser
Aufsichtsbehdrde und nur fir Zwecke weitergegeben werden, denen diese Aufsichtsbehdrde zugestimmt hat.
Zudem ist die Ubermittlung nur auf Grund von einer Gegenseitigkeitserkldrung oder tatsichlich geleisteter
Gegenseitigkeit zulassig.

3. (3)Der Bundesminister flr Finanzen kann, sofern er gemal Art. 66 Abs. 2 B-VG dazu ermdachtigt ist, durch
Vereinbarungen mit anderen Staaten, die nicht Mitgliedstaaten sind, nahere Regelungen Uber die
Zusammenarbeit mit den Behorden dieser Staaten im Rahmen von Abs. 1 und 2 treffen. Dabei ist zu vereinbaren,
dass Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat nur mit ausdricklicher Zustimmung der zustandigen
Behorden, die diese Information mitgeteilt haben, und nur fir Zwecke weitergegeben werden dtirfen, denen
diese Behdrden zugestimmt haben.

In Kraft seit 15.06.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/294
file:///

	§ 298 VAG 2016 Zusammenarbeit mit Behörden von Drittländern
	VAG 2016 - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016


